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Vorwort 

Die Idee zu dieser Arbeit wurde in der Zeit geboren, als ich als Rechtsrefe-
rendar im wissenschaftlichen Dienst beim Landtag Rheinland-Pfalz die 
vielfältigen Problemfelder rund um das Thema "Länderparlamentarismus" 
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Daß gerade der rheinland-pfälzische Landtag eine "Vorreiterrolle" in 
bezug auf die Stärkung der Kompetenzen der Landesparlamente übernom-
men hat, hängt sicherlich mit dem unermüdlichen Wirken des ehemaligen 
Landtagspräsidenten Albrecht Martin zusammen, der sich auch in seiner 
Funktion als Minister für Bundesangelegenheiten diese Thematik zu einem 
persönlichen Anliegen gemacht hat. 

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 1986/87 vom Fachbe-
reich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz als Dissertation angenommen. 

Inniger Dank gilt meinem unvergessenen Vater, ohne dessen vielfältige 
Hilfe und Unterstützung diese Arbeit nicht hätte entstehen können. 

Mein besonderer Dank gilt dem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. iur. Litt. D. 
h. c. Peter Schneider für die Betreuung der Arbeit und dem Zweitbericht-
erstatter, Herrn Prof. Dr. Christoph Trzaskalik, der die Arbeit während 
meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an seinem Lehrstuhl 
durch wertvolle Hinweise gefördert hat. 

Ich danke Herrn Landtagsdirektor Walter P. Becker und Herrn Ministe-
rialdirigenten Dr. Paul Georg Schneider stellvertretend für den gesamten 
wissenschaftlichen Dienst beim Landtag Rheinland-Pfalz für die mir 
gewährte Unterstützung. Herrn Prof. Dr. Norbert Achterberg bin ich für die 
Aufnahme der Arbeit in die Reihe "Beiträge zum Parlamentsrecht" zu Dank 
verbunden. Schließlich danke ich meinem ehemaligen Assistentenkollegen 
Michael Hann für die unermüdliche moralische Unterstützung. 

Mainz, im Juli 1987 Hermann Eicher 
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Einführung 

"Die Dauerkrise der Landesparlamente"l-, 

"Sind die Parlamente nur noch Ratifikationsämter?" 2 -, 

"Schwindendes Ansehen der Landesparlamente beklagt"3-, 

"Die Auszehrung der Landtage"4 -, 

"Hat der Landtag genug zu tun?"5_, 

"Die Krankheit der Landesparlamente"6-, 

"Die Landtage sollen sich besinnen"7-, 

"Mehr Kompetenzen für die Landtage gefordert"8-, 

"Die Aushöhlung der Landtage"9-, 

"Was haben die Landtage noch zu sagen?" 10 -, 

"Landtage wollen mehr Macht"ll-, 

"Länderparlamente wollen mehr Kompetenzen im föderalen System"12-. 

Diese Überschriften aus der Tagespresse, die beliebig vermehrt werden 
könnten, signalisieren ein Problem, das mit der Zeit immer deutlicher 
zutage tritt: den Kompetenz- bzw. Machtverlust der Landesparlamente13. 

Für die zunehmende Bedeutungslosigkeit der Landtage sollen vor allem 
folgende Faktoren ausschlaggebend sein: Der politische Gestaltungsspiel-
raum der Länder wird durch eine fortwährende Kompetenzverlagerung zum 
Bund imme~ kleiner. Damit einher geht eine Verschiebung der Gewaltentei-

1 Süddeutsche Zeitung vom 27.10.1978. 
2 Frankfurter Rundschau vom 17. 2.1978. 
3 Frankfurter Rundschau vom 6. 3. 1980. 
4 FAZ vom 18. 10. 1981. 
5 FAZ vom 2. 1. 1982. 
6 Süddeutsche Zeitung vom 29.6. 1982. 
7 FAZ vom 10. 2. 1983. 
8 Die Welt vom 23. 3. 1983. 
9 Die Welt vom 7.4.1983. 
10 FAZ vom 11. 5. 1984. 
11 Mainzer Allgemeine Zeitung vom 10. 1. 1985. 
12 FAZ vom 10. 1. 1985. 
13 Böckenförde, FS Schäfer, S. 166 spricht von einer Tendenz zur Entparlamentari-

sierung. 

2' 



20 Einführung 

lung innerhalb der Länder, weil die Landesregierungen über ihr Wirken im 
Bundesrat einen Machtzuwachs erfahren. 

Vor diesem Hintergrund wäre es ungenau, von einem generellen Kompe-
tenzverlust "der Länder" zu sprechen, ohne noch genauer nach den einzel-
nen Gewalten zu unterscheiden und zu erkennen, daß gerade die Landespar-
lamente betroffen sind14• Auch die immer perfekter werdende interföderale 
Kooperation15 spielt sich auf Regierungsebene ab und eröffnet den Parla-
menten keine Mitentscheidungskompetenzen und faktisch nur schwache 
Einfluß- und Kontrollmöglichkeiten. Ebenso verhält es sich mit der weit-
gehend im Exekutivbereich angesiedelten politischen Planung. 

Schließlich wird das substantielle Gewicht der Landesparlamente auch 
durch die Übertragung von Landeskompetenzen auf die Europäischen 
Gemeinschaften im Rahmen des Art. 24 GG erheblich gemindert. Nach dem 
im Februar 1984 vorgelegten Verfassungsentwurf für eine Europäische 
Union16, soll diese Kompetenzverlagerung gerade in Bereichen bisheriger 
Landesdomänen noch erheblich ausgedehnt werden. 

Zwar wird die These von der Entmachtung der Landesparlamente von 
fast allen Politikern und Wissenschaftlern geteilt17 , aber die Stellung der 
Landesparlamente und die Vorschläge zu ihrer Stärkung sind bisher 
- soweit ersichtlich - noch nicht hinreichend wissenschaftlich aufgearbeitet 
worden18• Es fehlt insbesondere an einer über punktuelle Ansätze hinaus-
gehenden Gesamtschau der negativen Entwicklung, die aus der Summe der 
- je für sich gesehen - rechtspolitisch zulässigen Entscheidungen den Blick 
auf die verfassungsrechtliche Dimension der Problematik erst freigibt. 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist die Analyse ähnlicher Ent-
wicklungen in der deutschen bundesstaatlichen Entwicklungsgeschichte 
von 1879 bis 1949, aus der sich auf strukturelle Mängel der Bundesstaats-
konstruktion schließen läßt, die bis heute fortwirken. 

14 Diesen Gedanken hebt Leisner, DÖV 1968, S. 368 hervor . 
. 15 Der Begriff des "kooperativen Föderalismus" hat in die verfassungsrechtliche 

Auseinandersetzung in der Bundesrepublik Eingang gefunden durch die Kommission 
für die Finanzreform, Gutachten (sog. Troeger Gutachten), Tz. 73 - 77, S. 19 ff. 

16 Vgl. dazu BT-Drucks. 10/1423 und Das Parlament 1984, Nr. 11, S. 18. 
17 Vgl. statt vieler Stern, Staatsrecht I, S. 755 mit Fn. 681; Herbert Schneider, 

S.129; Klatt, Parlamentarisches System, S.10; ders., Reform und Perspektiven, 
S. 7 f.; Linck, DÖV 1979, S. 117; Lemke, FS Schäfer, S. 201; Eicher, Das Parlament 
1982, Nr. 16, S. 7. 

18 Eine monographische rechtswissenschaftliche Arbeit über die Landesparla-
mente fehlt gänzlich. Aus politologischer Sicht geschrieben sind die Arbeiten von 
Herbert Schneider, Länderparlamente in der Bundesrepublik, und die mehrere Arbei-
ten vereinigende Schrift von Friedrich, Landesparlamente in der Bundesrepublik. 
Einen sozialwissenschaftlichen Ansatz hat die Arbeit von Gleitmann, Der bayerische 
Landtag - Eine Funktionsanalyse unter besonderer Berücksichtigung der Gesetz-
gebung in der 7. Wahlperiode (1970 - 74). 
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Daran knüpft die Frage an, ob die Landesparlamente konstitutiver 
Bestandteil eines funktionierenden bundesstaatlichen, rechtsstaatlichen 
und demokratischen Systems i. S. des GG sind. Dem Ergebnis dieser Unter-
suchung wird sodann das gegenwärtige "Krankheitsbild" der Landtage 
gegenüberzustellen sein19. 

Es wird sodann zu erörtern sein, inwieweit Verfassungswirklichkeit und 
Verfassungsanspruch sich noch decken2o, und welche Ursachen für die sich 
immer weiter öffnende Schere zwischen Normativität und Faktizität ver-
antwortlich sind. 

Schließlich werden Vorschläge zu einer Verbesserung der Lage der Lan-
desparlamente daraufhin zu untersuchen sein, ob sie aus dem Dilemma tat-
sächlich herausführen oder ob es sich bei ihnen lediglich um "untaugliche 
Kosmetik"21 handelt. 

Wie aktuell das vorliegende Thema geworden ist, zeigt sich an den vielfäl-
tigen Initiativen zur Wiederbelebung und Stärkung des Landesparlamenta-
rismus in jüngster Zeit22. 

19 Vgl. dazu auch die "Bestandsaufnahme" bei Stober, S. 15 ff. 
20 Rupp, FG Gesellschaft für Rechtspolitik, S.377 spricht vom "Ist-Befund des 

bundesdeutschen Föderalismus", der "bekanntlich in umgekehrtem Verhältnis zum 
verfassungsnormativen Soll-Zustand" stehe. 

21 Böckenförde, FS Schäfer, S. 186. 
22 Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang eine Entschließung der 56. Konfe-

renz der Präsidenten der deutschen Landesparlamente vom 14. Januar 1983 unter 
Federführung von Rheinland-Pfalz (abgedruckt in LT Rhl.-Pf. Drucks. 10/22) und die 
Konstituierung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe "Kompetenzen der Landtage" 
unter Vorsitz des damaligen rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten Martin am 
29. 11. 1983 in Mainz (vgl. dazu Staatszeitung Rhl.-Pf. 1983, Nr.48, S. 5), die ihre 
Tätigkeit mit einer Entschließung am 30.11. 1984 beendet hat (abgedruckt in LT Rhl.-
Pf. Drucks. 10/1150). Ferner sind zu nennen: Tagung der deutschen Vereinigung für 
Parlamentsfragen zum Thema "Zur Lage des parlamentarischen Systems in den Bun-
desländern - Chancen und Grenzen der Länderparlamente" am 19. 3. 1984 in Mainz 
(vgl. dazu ZParl1984, S. 333 ff.) und eine Tagung des Arbeitskreises Christlich Demo-
kratischer Juristen in Rheinland-Pfalz zum Thema "Die Stärkung der Eigenstaatlich-
keit der Länder: Ein Auftrag zur Erhaltung der bundesstaatlichen Ordnung" am 17. 
11. 1983 in Mainz. Schließlich fand am 26./27. 6. 1986 in Pass au ein Symposion des 
Bayerischen Landtags und der Universität Passau zum Thema "Das Selbstverständ-
nis des Landesparlamentarismus" statt. 
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